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Ein weiteres D.A.S.-Unternehmen in Österreich 
 
Die Gruppe erweitert ihr Engagment: Ab sofort bietet die D.A.S. Prozessfinanzierung AG ihre 
Dienstleistungen in Österreich an. 
 
Die D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG will über eine 
Schwestergesellschaft einen „Nischenbereich“ abdecken. Per sofort nimmt die D.A.S. 
Prozessfinanzierung AG das Österreich-Geschäft auf. Das Unternehmen ist bereits seit zehn Jahren 
in Deutschland tätig. 
 

Mag. Ingo Kaufmann (Vorstand D.A.S. Rechtsschutz- 
Vesicherungs-AG), Constantin Svoboda (Vorstand D.A.S. 

Prozessfinanzierung AG) (Foto: D.A.S.) 
 

 
D.A.S.-Österreich-Vorstand Ingo Kaufmann: „Seit der Änderung des Insolvenzrechtes im vergangenen 
Jahr ist die Verfahrenshilfe auf natürliche Personen beschränkt. Insolvenzverwalter können seither 
keine Verfahrenshilfe mehr in Anspruch nehmen. Der angestrebte Geschäftsbetrieb konzentriert sich 
ausschließlich auf die Unterstützung von Insolvenzverwaltern bei der Evaluierung und Durchsetzung 
von Forderungen der Masse. Im Fokus steht hier insbesondere die Aufdeckung unrechtmäßiger 
Vermögensverschiebungen vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Dieser Tätigkeitsbereich ist nicht 
Gegenstand der klassischen Rechtsschutz-Versicherung.“ 
 
Prozessfinanzierung und Rechtsschutz-Versicherung 
„Bei der Prozessfinanzierung handelt es sich um die Übernahme der Kosten für die Betreibung von 
Geldforderungen gegen Überlassung eines zirka 30-prozentigen Teils des erstrittenen Betrags“, 
erläutert die D.A.S. „Das ist bei der Rechtsschutz-Versicherung nicht der Fall, das erstrittene Kapital 
wird nicht gemindert.“ 
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Prozessfinanzierer übernehmen Aktiv-Forderungen in Geld ab etwa 100.000 Euro. In 99 Prozent der gerichtsanhängigen Fälle haben Forderungen unter 100.000 Euro zum Gegenstand. Anders als bei der Rechtsschutz-Versicherung seien Fälle der Abwehr von Ansprüchen, Feststellungsbegehren oder die Strafverteidigung nicht Gegenstand der Prozessfinanzierung. 

Die D.A.S. erhofft sich durch den Markteinstieg der Schwester neue Chancen. In jenen Fällen, in denen das Rechtsschutzangebot an Grenzen stoße, die aber Gegenstand der Prozessfinanzierung sein können, werde es nun möglich sein, die D.A.S. Prozessfinanzierung AG als Ansprechpartner zu nennen. 

Emanuel Lampert 
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